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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betriff t 
 

Zuschüsse an örtliche Vereine, Verbände und sonstige Vereinigungen und Initiativen im 
Stadtbezirk Münster Mitte 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   28.02.2023 Bezirksvertretung Münster-Mitte Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 
1. Die Bezirksvertretung Münster-Mitte folgt der Empfehlung des Ältestenrates und gewährt fol-

genden Vereinen einen Zuschuss für das Jahr 2023: 
 

 Der Kinderschutzbund Ortsverband Münster e. V. 
3.000 € für das Projekt „Kinderrechtefest – Münster (erst) Recht für Kinder“ 
 

 Ruderverein Münster von 1882 e. V. 
1.000 € für das Projekt „Die Steigerung der Partizipation von Jugendlichen mit sozialschwa-
chen, bildungsschwachen oder Migrationshintergründen durch einen zusätzlichen außer-
sportlichen Treffpunkt im Ruderverein“ 
 

 Förderverein für die Stadtteilbücherei im Aaseemarkt e. V. 
1.000 € für das Projekt „Neu(es) Kennenlernen im Quartier!“ 

 
2. Im Übrigen folgt die Bezirksvertretung Münster-Mitte der Empfehlung des Ältestenrates, keinem 

weiteren der für das Jahr 2023 vorliegenden Zuschussanträge zu entsprechen, da die Voraus-
setzungen nach den Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände 
und sonstige Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk Münster-Mitte nicht erfüllt sind. 

 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 

Teilergebnisplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Amt für Bürger- und 

Ratsservice 

 

09.02.2023 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Dierkes 

Telefon: 492-3362 

Dierkes@stadt-muenster.de 
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Produktgruppe 0101 Transferaufwendungen    

Zeile 15  2023 5.000 € verfügbar 
6.000 € 

 
Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan bei der o. g. Produkt-
gruppe veranschlagt.  
 
 
Begründung: 

 
Die Bezirksvertretungen sind für die Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und 
sonstiger Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk zuständig (§ 37 Absatz 1 lit. d Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen). Für die Gewährung von Zuschüssen gelten die von der Be-
zirksvertretung Münster-Mitte beschlossenen Richtlinien (Anlage 1). 
 
Der Ältestenrat der Bezirksvertretung Münster-Mitte hat die vorliegenden Anträge für Zuschüsse an 
örtliche Vereine, Verbände und sonstige Vereinigungen und Initiativen für das Jahr 2023 gesichtet, 
bewertet und eine Empfehlung zur Gewährung von Zuschüssen ausgesprochen.  
 
Folgende Projekte erfüllen die Voraussetzungen nach den Richtlinien und werden durch die Bezirks-
vertretung Münster-Mitte gefördert: 
 

 Projekt „Kinderrechtefest – Münster (erst) Recht für Kinder“ 

 Projekt „Die Steigerung der Partizipation von Jugendlichen mit sozialschwachen, bildungs-
schwachen oder Migrationshintergründen durch einen zusätzlichen außersportlichen Treff-
punkt im Ruderverein“ 

 Projekt „Neu(es) Kennenlernen im Quartier!“ 
 

Der Ältestenrat ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die weiteren vorliegenden Anträge die Voraus-
setzungen gemäß den Richtlinien nicht erfüllen. Die einzelnen Projekte und Veranstaltungen weisen 
keinen besonderen Bezug zum Stadtbezirk Mitte auf oder sind nicht als neue besonders förderungs-
würdige Projekte und/oder wiederkehrende Veranstaltungen anzusehen.  
 
Folgende Anträge werden daher abgelehnt: 
 

 Veranstaltung „Hansa Konvent 2023“ 

 Projekt „Wege wagen – Kaktus-Jugendredaktion auf kolonialer Spurensuche“ 

 Projekt „Kinder-Spiel-Kunst leicht gemacht“ 
 
 
 
gez. 
Markus Lewe 
Oberbürgermeister 
 
Anlagen: 

Anlage A 
Anlage 1 Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und 

sonstige Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk Münster-Mitte 
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